
 

 

 

 

 

 

Differenzierungsformen in den Kernfächern ab Jahrgang 8- 
äußere Differenzierung im Englischunterricht 

 

Liebe Sorgeberechtigte, liebe Schüler:innen des JG 7, 

entsprechend der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Stadtteilschulen (§14,4) hat die Schulkonferenz 
der Gretel-Bergmann-Schule über die Formen der Differenzierung in den Fächern Mathematik, Deutsch, 
Englisch in den Jahrgängen 8-10 abgestimmt. Für das Fach Englisch wurde für eine äußere 
Differenzierung in Fachleistungskurse gestimmt.  

Das bedeutet, dass zum kommenden Schuljahr 2023/24 das Fach Englisch (mit dem neuen Jahrgang 8 
beginnend) nicht mehr im Klassenverband, sondern in Form von Kursen auf unterschiedlichem 
Leistungsniveau unterrichtet wird. 

Die Kurseinteilung erfolgt auf Basis der Zeugnisnote Ihres Kindes.  

In Kurs I (eA = erhöhtes Anforderungsniveau) werden die Schüler:innen mit den Zeugnisnoten E1-E4 
beschult, im Kurs II (gA = grundlegendes Anforderungsniveau) jene mit den Noten von G2-G6.  
Die Zeugniskonferenz entscheidet über die Kurszuordnung.  
Als Sorgeberechtigte haben Sie das Recht der Einstufung zu widersprechen. Ihr Kind kann dann für 6 
Wochen in dem von Ihnen angewählten Kurs zur Probe teilnehmen.  
Nach der Probezeit entscheidet die Zeugniskonferenz über die endgültige Kurszuteilung. 

Jeweils zum Halbjahr ist es möglich, dass Schüler:innen umgestuft werden.  
Auch hier ist die Zeugnisnote ausschlaggebend. Zum Halbjahr können Sie die Beschulung im oberen 
Leistungsniveau auf Probe einfordern, wenn ihr Kind im unteren Leistungsniveau die Note G2 erreicht 
hat. Bei Widerspruch wird den Schüler:innen wieder eine 6 wöchige Probezeit eingeräumt. 

Trotz der äußeren Leistungsdifferenzierung werden in beiden Kursen Lernangebote vorgehalten, die 
allen Schüler:innen (bei entsprechender Leistung) das Erreichen aller Noten von E1 bis G6 ermöglichen. 

Jeweils mit der Ausgabe der sogenannten „Leistungsrückmeldung“ (Nov. und April des Schuljahres) wird 
ihnen mit dem aktuellen Notenstand mitgeteilt, welche Kurszuordnung die jeweilige Note nach sich 
ziehen würde. 

Liebe Sorgeberechtigte, die Kolleg:innen des Faches Englisch werden Sie jeweils eingehend beraten, 
hierfür werden Ihnen Beratungstermine angeboten. Bitte nutzen Sie diese Beratung unbedingt, die 
Kolleg:innen werden Ihnen auf Basis der Leistungen Ihres Kindes gerne erläutern, welche Chancen Sie 
in der empfohlenen Zuordnung sehen. Hier sollten dringend, neben den Noten, die überfachlichen 
Kompetenzen der Lernenden berücksichtigt werden. Überfachliche Kompetenzen sind z.B. die 
Arbeitsbereitschaft, die Motivationsfähigkeit, die Anstrengungsbereitschaft, die Fähigkeit mit Misserfolg 
umzugehen etc.. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Oettinger 

 

 
 
 
 

Anja Oettinger 
Schulleiterin 
anja.oettinger@bsb.hamburg.de 

 

 



 

 

 Timeline der zu beachtenden Termine: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------Rücklaufschreiben bitte bis zum 12.05.23 an die Tutor:innen des JG 7-------------------------- 

Name des Kindes: ______________________________   Klasse: ____________________ 

Ich habe die Informationen der Gretel-Bergmann-Schule zur Fachleistungsdifferenzierung im 

Fach Englisch (ab Jahrgangsstufe 8 des Schuljahres 23/24) zur Kenntnis genommen.  

Über mein Recht auf Widerspruch nach, § 15 der APO, und die einzuhaltenden Fristen bei 

Widerspruchserfahren bin ich informiert. 

 

Datum: ___________________________ 

 

Unterschrift der Sorgeberechtigten: _________________________________________ 

 

Ca 3 Wochen vor 
Schuljahresende: 
Zeugniskonferenz 
entscheidet über 
die Kurszuordnung. 

Direkt im 
Anschluss: 
Mitteilung an die 
Sorgeberechtigten. 

April : 
Leistungs-
rückmeldung 
mit Hinweis auf 
die sich daraus 
perspektivisch 
ergebende 
Kurszuordnung. 

 

Sorgeberechtigte 
haben 2 Wochen 
Widerspruchsrecht. 

Schriftlicher formloser 
Antrag. 

Schuljahres- 
beginn: 
Schüler: 
innen lernen 
in 
Fachleistungs
kursen. 

Bei eingereichtem 
Widerspruch verbleibt 
der/die Schüler:in  
für 6 Wochen auf 
Probe im gewünschten 
Fachleistungskurs. 

Nach 6 Wochen Probezeit: Die 
Zeugniskonferenz entscheidet 
über Widerspruchsfälle und das 
Ergebnis der Probezeit: 
abschließende Kurszuteilung. 
Mitteilung an Sorgeberechtigte 

November 
Leistungs-
rückmeldung mit 
Hinweis auf 
mögliche 
Auswirkungen auf 
Kurszuordnung, 
mögliche 
Umstufungen. 

Ca. 3 Wochen vor 
Halbjahreswechsel: 
Zeugniskonferenz 
entscheidet über 
Verbleib oder 
Umstufungen. 
Information an die 
Sorge- 
berechtigten. 

Sorgeberechtigte 
haben 2 Wochen 
Widerspruchsrecht. 
Sofern die Leistungen 
mindestens mit G2 
beurteilt sind, kann 
eine Beschulung auf 
Probe (6 Wochen) im 
höheren 
Leistungsniveau 
eingefordert werden. 

Schriftlicher formloser 
Antrag 

 

Zum 
Halbjahreswechsel: 
Ausgabe der 
Halbjahreszeugnisse 
bzw der Notenlisten 
und 
Beratungsangebote 
seitens der 
Englischlehrer:innen 
zur Kurszuordnung. 

6 Wochen nach 
Halbjahreswechsel: 
Zeugniskonferenz 
entscheidet über 
endgültige 
Kurszuordnung für 
das 2. 
Schulhalbjahr. 
Mitteilung an die 
Sorgeberechtigten. 

Die Englischlehrer:innen bieten den Sorgeberechtigten und Schüler:innen umfassende Beratungsgespräche an. 

Bei 
eingereichtem 
Widerspruch 
verbleibt 
der/die 
Schüler:in für 6 
Wochen auf 
Probe im 
gewünschten 
Fachleistungs- 
kurs. 




